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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin im September 2021 zur Erlangung des Grades 
eines Doktors der Rechte angenommen. Zwischen dem Tag der Abgabe und ihrer 
Verteidigung verging mehr als ein Jahr, bis zu ihrer Veröffentlichung werden mehr  
als zwei Jahre vergangen sein. Bereits während des Verfassens der Dissertations-
schrift, vor allem aber während ihrer Begutachtung hat nicht nur die gesellschaft-
liche und wissenschaftliche Diskussion des (juristischen) Umgangs mit online- 
Hassrede rasant an Tempo gewonnen, sondern haben auch Gesetzgebung und 
Rechtsprechung in diesem Bereich sich wesentlich weiterentwickelt. In weiten 
Teilen bleibt das ohne Einfluss auf die im Folgenden angestellten Überlegungen. 
Einige Abschnitte dieser Arbeit allerdings beruhen auf einer mittlerweile verän-
derten Ausgangslage, was bei der Lektüre entsprechend zu berücksichtigen ist.

Unter den wesentlichen Entwicklungen ist der Beschluss des BVerfG vom 
19. Dezember 2021 in der causa Künast besonders hervorzuheben. Mit dieser 
Entscheidung hoben die Richter der 2. Kammer des Ersten Senats des BVerfG die 
zuvor durch das Kammergericht Berlin gefällte Entscheidung in der Sache auf. 
Der Beschluss knüpft inhaltlich an die im ersten Teil dieser Arbeit angestellten 
Überlegungen an – die Verfassungsrichter setzten sich unter anderem auch mit den 
Veränderungen des Äußerungsrechts auseinander, die durch die Verschiebung von 
Kommunikation ins Internet eintreten. Gleichzeitig wurden in dem Beschluss die 
Schritte der richterlichen Entscheidungsfindung in äußerungsrechtlichen Streitig-
keiten nachgezeichnet. Die grundsätzlichen, in diesem Abschnitt der Dissertation 
angestellten Überlegungen bleiben durch den während der Begutachtung der Arbeit 
ergangenen Beschluss aber unverändert. 

Ein gesetzgeberischer Meilenstein mit Auswirkungen auf den zweiten und drit-
ten Teil der Arbeit ist der Digital Services Act (DSA) der EU, der zum Zeitpunkt 
der Abgabe nur in einer (später noch erheblich veränderten) Entwurfsfassung vor-
lag und während der Begutachtung der Arbeit in Kraft getreten ist. Der DSA löst 
unter anderem in wesentlichen Teilen die Richtlinie 2000/31 EG für den elektro-
nischen Geschäftsverkehr (E-Commerce-Richtlinie, nachfolgend auch E-CRL) ab 
und enthält, auch wenn grundlegende Regelungen wie das Haftungsprivileg aus 
der E-CRL übernommen wurden, zahlreiche Neuerungen. Das gilt besonders für 
den in Deutschland durch das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 
in sozialen Netzwerken (NetzDG) geregelten Umgang sozialer Netzwerke mit il-
legalen Inhalten: Erstmals existieren nun auf europäischer Ebene Vorgaben etwa 
für die Ausgestaltung von Meldewegen, den Umgang mit Nutzerbeschwerden und 
zur Pflicht der Veröffentlichung von Transparenzberichten. Zudem sieht der DSA 
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unter Betonung der grundsätzlich im Privatrecht geltenden Vertragsfreiheit dennoch 
ausdrücklich vor, dass die Mitgliedstaaten Vorschriften zu Inhalt, Anwendung und 
Durchsetzung der AGB von „Anbietern von Vermittlungsdiensten“ (zu denen auch 
und insbesondere soziale Netzwerke gehören) erlassen können. Das ist nicht nur 
von Bedeutung für den Dritten Teil dieser Arbeit, in dem die AGB von Facebook 
als Grundlage von Inhaltsentfernungen in den Blick genommen werden. Durch den 
DSA ist auch die Zukunft des NetzDG, dem ein ganz wesentlicher Abschnitt des 
Zweiten Teils dieser Arbeit gewidmet ist, ungewiss. Allerdings hatte das deutsche 
NetzDG fraglos erheblichen Einfluss auf die europäische Gesetzgebung, weshalb 
die in dieser Arbeit gemachten Ausführungen zum NetzDG einen wesentlichen Bei-
trag zum Verständnis der gesetzgeberischen Entwicklung leisten. Dabei lassen sich 
am Beispiel des deutschen „Vorreitergesetzes“ insbesondere die vielfältigen Pro-
blemfelder der Regulierung von Kommunikation im Internet gut nachvollziehen. 

Für den Dritten und letzten Teil der Arbeit, der die AGB der marktmächtigen 
Plattformbetreiber als Grundlage des Vorgehens gegen Hassrede als Untersu-
chungsgegenstand hat, sind zwei im Sommer 2021 ergangene Entscheidungen 
des BGH von entscheidender Bedeutung. Die beiden Urteile setzten sich mit der 
Freiheit marktmächtiger sozialer Netzwerke bei der Gestaltung und Durchsetzung 
ihrer eigenen Regelwerke auseinander und nahmen dabei vor allem die Frage der 
Grundrechtswirkung im Vertragsverhältnis zwischen Facebook und seinen Nutzern 
in den Blick. Die Überlegungen des BGH wurden kurz vor der Abgabe noch be-
rücksichtigt – erfreulicherweise positionierte sich der BGH hinsichtlich der Frage 
der Auswirkungen einer mittelbaren Wirkung der Grundrechte auf der im letzten 
Teil ausführlich begründeten Linie der Verfasserin. Die in diesem Kontext in dieser 
Arbeit dargestellten, unterschiedlichen Rechtsauffassungen der Instanzgerichte ha-
ben zwar vor dem Hintergrund der nunmehr eindeutigen Positionierung des BGH 
an Bedeutung verloren. Für das Verständnis der grundlegenden Fragen, die sich 
im Zusammenhang mit der Drittwirkung der Grundrechte im Vertragsverhältnis 
zwischen Facebook (und entsprechend auch anderen großen sozialen Netzwerken) 
und den Nutzern stellen, sind sie allerdings weiterhin ebenso hilfreich wie zur Kon-
textualisierung der Entscheidung des BGH. 

Weitere, etwas weniger gewichtige Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre 
sind die im März 2022 getroffene Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln über 
Eilanträge von Google und Meta1 unter anderem gegen die sich aus dem NetzDG 
ergebenden Meldepflichten von Nutzerdaten an das Bundeskriminalamt. In dieser 
(vorläufigen) Entscheidung attestierte das Gericht dem NetzDG jedenfalls eine teil-
weise Unionsrechtswidrigkeit wegen des Verstoßes gegen das Herkunftslandprin-
zip. Eine ebenfalls erwähnenswerte gesetzgeberische Neuerung ist das Telekom-

 1 Die Meta Platforms, Inc. ist ein US-amerikanischer Internetkonzern, zu dem neben dem 
sozialen Netzwerk Facebook (seit Oktober 2021 „Meta“) auch Instagram und Threads sowie 
die Instant-Messaging-Apps WhatsApp und Messenger und die Virtual-Reality-Gerätemarke 
Meta Quest gehören. 
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munikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG), das im Dezember 2021 
in Kraft getreten ist und nun die zuvor im TMG geregelten Auskunftsansprüche 
enthält, die allerdings weitgehend übernommen wurden. 

Eine umfassende inhaltliche Anpassung dieser Arbeit an die Weiterentwicklung 
der vergangenen drei Jahre kann nicht erfolgen. Die nachfolgenden Erläuterungen 
und Überlegungen sind insoweit vor dem Hintergrund des Sachstandes bei Ein-
reichen der Arbeit im Spätsommer 2021 zu verstehen. Die wichtigsten Verände-
rungen wurden allerdings soweit möglich jedenfalls bis zum Herbst 2023 durch 
Anmerkungen in den Fußnoten berücksichtigt. 

Dennoch ist diese Untersuchung mehr als eine reine Momentaufnahme. Denn 
durch den Blick auf alle relevanten Themenfelder und deren Verknüpfung trägt sie 
zu einem grundlegenden Verständnis des vielschichtigen Themas bei. So kann und 
soll sie Ausgangspunkt für die Diskussion des rechtlichen Umgangs mit Hassrede 
im Internet sein, die in den kommenden Jahren sicher nicht an Dynamik und Re-
levanz verlieren wird.

Berlin, im Mai 2024 Ricarda Henriette Seifert
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Einleitung und Umgrenzung  
des Untersuchungsgegenstandes

A. Einleitung

Vor fünfzehn Jahren öffnete sich Facebook (seit Oktober 2021 „Meta“) als 
einst studentische Plattform der Universität Harvard der Öffentlichkeit. Mit fast 
drei Milliarden Nutzern1 weltweit2 ist es heute das größte soziale Netzwerk der 
Welt und bestimmt deren Entwicklung auf eine Weise, die sich auch der größen-
wahnsinnigste Gründer nicht hätte ausmalen können. Was als Versprechen der 
Teilhabe, weltweiter Diskussionen und ungeahnter Kommunikationsmöglichkei-
ten für jedermann begann, entpuppt sich zunehmend als Büchse der Pandora: Se-
kundenschnell gehen nicht nur Falschnachrichten, sondern ganze Lawinen wüster 
Beschimpfungen und Beleidigungen um die Welt.3 Zunächst hingenommen als 
notwendige Schattenseite freier Auseinandersetzung, ist das Phänomen der on-
line „Hassrede“ in den vergangenen Jahren in den Mittelpunkt gesellschaftlicher 
Auseinandersetzungen gerückt und beschäftigt weltweit Zivilgesellschaft, Politik 
und Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen gleichermaßen. Vor diesem 
Hintergrund wäre es vermessen, den Anspruch zu erheben, mit der vorliegenden 
Arbeit eine Lösung des sehr vielschichtigen4 Problems finden zu können. Schon 
der Begriff der Hassrede als Untersuchungsobjekt ist kaum greifbar, ihre juristi-
schen Problemfelder sind mannigfach. 

Die Diskussion darüber, wie es gelingen kann, Hassrede zum Schutz Betroffener 
einzudämmen und die maßgeblichen Kommunikationsräume des Internets als Raum 
demokratischer Auseinandersetzungen zu erhalten, ist nicht neu. Sie hat aber in den 
vergangenen Jahren rasant an Tempo gewonnen und stetig neue Wendungen genom-
men. Dem deutschen Versuch, 2018 durch das Gesetz zur Verbesserung der Rechts-
durchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz / NetzDG)  
die Plattformbetreiber stärker in die Pflicht zu nehmen, folgten (teils zweifelhafte)5 

 1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung 
weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.
 2 https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users- 
worldwide/.
 3 Ash, Redefreiheit. Prinzipien für eine vernetzte Welt, S. 11.
 4 Vgl. dazu Hoffmann-Riem, in: Fehling / Schliesky (Hrsg.), Neue Macht- und Verantwor-
tungsstrukturen in der digitalen Welt, S. 33; ähnlich auch Schliesky, NVwZ 2019, 693 (693).
 5 Ein explizit am NetzDG orientiertes Gesetz in Frankreich wurde kurz nach seinem In-
krafttreten für größtenteils verfassungswidrig erklärt; weitere Nachahmungen anderer Staaten 

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
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Nachahmungen im Ausland ebenso wie mehrere während des Verfassens dieser 
Arbeit beschlossene Folgegesetze und der Entwurf einer europaweiten Regulie-
rung sozialer Netzwerke. 

Dabei verändert sich zunehmend der Umgang mit den Plattformbetreibern: Bei 
der Regulierung der von ihnen veröffentlichten Inhalte der Nutzer konnten die so-
zialen Netzwerke lange auf das Wohlwollen von Staaten setzen, die auf eine freie 
Entwicklung digitaler Technologien vertrauten.6 Die dadurch entstandenen Ent-
grenzungen7 stellen eine Herausforderung für den nun zunehmend um Gefahren-
bekämpfung bemühten Rechtsstaat dar. Bei der Suche nach Handlungsmöglich-
keiten mischen sich rechtliche Ebenen des Europarechts, der Grundrechte und des 
einfachen Rechts und es sind Fragen nach dem Stand der Technik angepassten 
Regelungen ebenso zu stellen wie nach den Adressaten rechtlicher Maßnahmen.8 

Zusätzlich erschwert wird das Problem der Regulierung von Hassrede durch 
den sensiblen grundrechtlichen Bezug: Wie unter einem Brennglas verstärkt on-
line Hassrede einen bekannten Konflikt zwischen der Meinungsfreiheit auf der 
einen und dem Recht, vor Diffamierungen geschützt zu werden auf der anderen 
Seite. Eine den Eigenheiten moderner Kommunikation in sozialen Netzwerken 
angepasste rechtliche Handhabe von Hassrede muss also einerseits das Internet 
als Kommunikationsraum vor zu weitreichender Regulierung zu verschonen9 und 
andererseits dem nicht minder bedeutsamen Schutzanspruch der Verletzten ge-
recht werden.10 

Ausgangspunkt von Überlegungen zur rechtlichen Eindämmung von Hassrede 
ist ihr Verständnis als Gefahr für betroffene Individuen und die demokratische 
Gesellschaft gleichermaßen. Das empirische Ausmaß von „Hassrede“ in sozialen 
Medien ist allerdings nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass es sich um keinen 
klar umrissenen Begriff handelt, nach wie vor unklar. Eindeutige Aussagen zur 
Verbreitung und Entwicklung lassen sich deshalb heute ebenso wenig treffen wie 
bei Entstehung des NetzDG, für das der Gesetzgeber eine nicht weiter empirisch 
untermauerte „massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz und 
insbesondere in den sozialen Netzwerken“ zum Anlass nahm.11 

reichen mit entsprechenden Einschränkungen der Kommunikationsfreiheiten unter Bezugnahme 
auf das NetzDG über dieses weit hinaus, so etwa in der Türkei, vgl. dazu Zweiter Teil E. II.
 6 Vgl. dazu Zweiter Teil B. I. 2. 
 7 Vgl. zum Begriff der Entgrenzung Seibert-Fohr, in: Seibert-Fohr (Hrsg.), Entgrenzte Ver-
antwortung: Zur Reichweite und Regulierung von Verantwortung in Wirtschaft, Medien, Tech-
nik und Umwelt 2020, S. 1 f.
 8 Hoffmann-Riem, AöR 2012, 509 (520).
 9 Obar / Wildman, Telecommunications policy 2015, 745 (754).
 10 Papier, NJW 2017, 3025 (3027).
 11 Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken 
(Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG); Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU / CSU und 
SPD, BT-Drucksache 18/12356, S. 1.
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Umfragen, die Erfahrungen zivilgesellschaftlicher Organisationen12 und unter-
nehmenseigene Zahlen der sozialen Netzwerke aber zeigen jedenfalls deutlich, 
dass Hassrede ein ernstzunehmendes Problem ist: Insgesamt 38 Prozent der in 
einer Umfrage zu Hate Speech13 im Jahr 2020 Befragten in der Altersgruppe der 
18–24-jährigen gaben an, im Netz häufiger auf Hasskommentare als auf sachliche 
Meinungsäußerungen zu treffen; 94 Prozent der Befragten haben nach eigenen 
Angaben selbst Hassrede erlebt. Nach einer anderen Studie gaben 18 Prozent der 
Befragten an, selbst von digitalem Hass betroffen zu sein,14 unter den 16–30-jähri-
gen betrug die Zahl sogar 32 Prozent. Zudem gab in Befragungen rund die Hälfte 
der Befragten an, aus Angst vor digitalem Hass eigene Meinungsäußerungen nicht 
oder nur verändert veröffentlicht zu haben.15 

Von Facebook selbst nach eigenen Standards als „Hassrede“ qualifizierte Inhalte 
machten nach Unternehmensangaben zwischen Januar und März 2021 weltweit 
zwar nur ca. 0,05 Prozent der Gesamtinhalte aus, dieser geringe Prozentsatz steht 
in absoluten Zahlen aber für rund 25 Millionen Inhalte.16 Für Deutschland liegen 
entsprechende Zahlen nicht vor, Facebook selbst schätzt die Zahl der gemeldeten 
und nach den eigenen Gemeinschaftsstandards als „Hassrede“ kategorisierten In-
halte im ersten Halbjahr 2021 in Deutschland auf etwa 1,25 Millionen.17 Die Schä-
digungseffekte von Hassrede dürften angesichts dieser Massen auch bei unklarer  
Datenlage unstreitig sein.18 Dabei hat ein sich verändernder Ton in sozialen Netz-
werken nachweisbar Auswirkungen auch außerhalb des Internets:19 Daten legen 
nahe, dass ein Anstieg von gegen Geflüchtete gerichteter Hassrede bei Facebook 

 12 Statt vieler etwa: Das Nettz; Amadeu Antonio Stiftung; ichbinhier e. V.; HateAid gGmbH.
 13 Landesanstalt für Medien NRW, Ergebnisbericht der forsa Befragung zu Hate Speech 2020, 
abrufbar unter: https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/NeueWebsite_0120/
Themen/Hass/forsa_LFMNRW_Hassrede2020_Ergebnisbericht.pdf.
 14 Diese Zahlen ergeben sich aus einer Befragung der Forschungsgruppe g / d/p in Kooperation 
mit der Universität Leipzig, Hate Speech – Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsum-
frage, Juli 2020, Zusammenfassung abrufbar unter: https://www.jura.uni-leipzig.de/fileadmin/
Fakultät_Juristen/Professuren/Hoven/gdp_Ergebnisse_HateSpeech_Kurzbericht.pdf; nach der 
aktuellsten Umfrage des Forschungsprojekts von 2022 ist diese Zahl von 18 auf 24 Prozent ge-
stiegen, vgl. Hass im Netz, abrufbar unter: https://idw-online.de/de/attachmentdata92939. 
 15 In der Befragung der Forschungsgruppe g / d/p in Kooperation mit der Universität Leip-
zig, Hate Speech  – Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, Juli 2020, Zu-
sammenfassung abrufbar unter: https://www.jura.uni-leipzig.de/fileadmin/Fakultät_Juristen/
Professuren/Hoven/gdp_Ergebnisse_HateSpeech_Kurzbericht.pdf betrug diese Zahl 42 Pro-
zent, nach einer anderen Umfrage gaben 54 Prozent an, sich jedenfalls mit der Äußerung poli-
tischer Inhalte zurückzunehmen, vgl. Richter / Geschke / Klaßen, ZJJ 2020, 148 (150). 
 16 Facebook, Community Standards Enforcement Report, erstes Quartal 2021, abrufbar unter: 
https://transparency.fb.com/data/community-standards-enforcement/hate-speech/facebook; laut 
neuestem Transparenzbericht von Oktober 2022 beträgt diese Quote im Zeitraum Januar bis 
März 2022 nur noch 0,02 Prozent, was für rund 10,6 Millionen Inhalte steht. 
 17 Ebd.
 18 Kühling, ZUM 2021, 461 (463).
 19 Vgl. dazu nur Apostel, KriPoZ 2019, 287 (290 f.) m. w. N.

https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/NeueWebsite_0120/Themen/Hass/forsa_LFMNRW_Hassrede2020_Ergebnisbericht.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/NeueWebsite_0120/Themen/Hass/forsa_LFMNRW_Hassrede2020_Ergebnisbericht.pdf
https://www.jura.uni-leipzig.de/fileadmin/Fakultät_Juristen/Professuren/Hoven/gdp_Ergebnisse_HateSpeech_Kurzbericht.pdf;
https://www.jura.uni-leipzig.de/fileadmin/Fakultät_Juristen/Professuren/Hoven/gdp_Ergebnisse_HateSpeech_Kurzbericht.pdf;
https://idw-online.de/de/attachmentdata92939
https://www.jura.uni-leipzig.de/fileadmin/Fakultät_Juristen/Professuren/Hoven/gdp_Ergebnisse_HateSpeech_Kurzbericht.pdf
https://www.jura.uni-leipzig.de/fileadmin/Fakultät_Juristen/Professuren/Hoven/gdp_Ergebnisse_HateSpeech_Kurzbericht.pdf
https://transparency.fb.com/data/community-standards-enforcement/hate-speech/facebook;
https://transparency.fb.com/data/community-standards-enforcement/hate-speech/facebook;

